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Liebe Leserinnen und Leser,

die Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen kommt, und das bedeutend 
schneller als erwartet. Dies liegt darin begründet, dass das BMF die von der EU eingeräumte Möglich- 
keit zur Fristverlängerung aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie offenbar nicht umsetzen will, was 
– gelinde gesagt – verwundert, weil sich gerade Deutschland auf EU-Ebene für die Möglichkeit zur 
Verschiebung der Meldefristen stark gemacht hatte. Insofern besteht akuter Handlungsbedarf.
 
Die einzuhaltenden Fristen sind durchaus „sportlich“: Sog. Altfälle, d.h. Gestaltungen, deren erster 
Schritt nach dem 24.06.2018 und vor dem 01.07.2020 umgesetzt wurde, sind spätestens bis zum 
31.08.2020 zu melden. Bei Neufällen, d.h. Gestaltungen, bei denen das meldepflichtige Ereignis ab 
dem 01.07.2020 eintritt, muss die Meldung innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Nach derzeitigem Stand 
muss davon ausgegangen werden, dass die obigen Fristen einzuhalten sind. Es bleibt zu hoffen, dass 
das BMF doch noch zur Besinnung kommt und die Fristen in letzter Minute verlängert bzw. verschiebt.

Ausgangspunkt der Meldepflicht war der Aktionspunkt 12 des BEPS-Projekts der OECD, der schließlich 
in einer gemeinhin als DAC 6 bezeichneten Richtlinie der EU mündete. Die Umsetzung dieser Richt- 
linie in das nationale Recht erfolgte Ende 2019 mit der Einführung der §§ 138d ff. AO.
 
Das Ziel dieser EU-weiten Pflichten besteht darin, grundsätzlich legale, aber aus fiskalischer Sicht 
unliebsame Steuergestaltungen, die zu einer Erosion des nationalen Steuersubstrats führen, früh- 
zeitig zu erkennen, um administrative und legislative Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wenngleich der 
Fokus hierbei auf „aggressiven“ Gestaltungen liegt, ist der Anwendungsbereich sehr weit gefasst. Im 
Ergebnis können auch Standardgestaltungen sowie praxisübliche Transaktionen eine entsprechende 
Pflicht begründen. 

Die Mitteilungspflicht richtet sich in erster Linie an sog. Intermediäre. Dies sind neben Steuerbera-
tern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern auch Banken, Versicherungen sowie andere Finanz-
dienstleister bzw. wirtschaftliche Berater. Sie kann allerdings auch den sog. Nutzer treffen, was bspw. 
dann der Fall ist, wenn ein Unternehmen selbst eine Gestaltung implementiert oder eine Transaktion 
vorgenommen hat. Gerade in diesen Fällen erscheint besondere Vorsicht geboten. Denn oftmals ist 
ein meldepflichtiger Geschäftsvorfall zumindest auf den ersten Blick nicht als solcher erkennbar. 

Betroffen sind im Grunde alle Steuern, insb. die Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer, aber 
auch die Grunderwerb- sowie die Erbschaft- und Schenkungsteuer. Nicht meldepflichtig sind indes 
Gestaltungen, die etwa die Umsatzsteuer (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer), Zölle und harmoni-
sierte Verbrauchsteuern zum Gegenstand haben. Zentrale Voraussetzung ist weiterhin das Vorhanden-
sein mind. eines einer ganzen Reihe von „Kennzeichen“, den sog. Hallmarks.
 
Bei Verstößen drohen empfindliche Sanktionen. So sieht das deutsche Gesetz für jeden einzelnen 
Verstoß Geldbußen von bis zu 25.000 EUR vor. In anderen EU-Mitgliedsstaaten ist mit teils erheblich 
höheren Strafen zu rechnen. 

Eine Analyse der eigenen Betroffenheit ist daher unerlässlich – gerne unterstützen wir Sie dabei! 
 
Beste Grüße

Dr. Tim Palm
Prokurist bei DORNBACH
Mitglied des Kompetenzzentrums „Internationales Steuerrecht“
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  Termine August 2020 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2 Für den abgelaufenen Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer-
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätz-
lich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektroni-
schem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Fei- 
ertag, ist der nächste Werktag der Stich- 
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschlä-
ge erhoben.  

Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fällig- 
keit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein- 
gang des Schecks beim Finanzamt als er- 
folgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein- 
zugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 
das Lastschriftverfahren.  

Bei allen Krankenkassen gilt ein ein- 
heitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.08.2020, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehalsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fällig- 
keit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 10.08.20202 13.08.2020 07.08.2020

 10.08.2020 10.08.2020 07.08.2020

 10.08.2020 13.08.2020 07.08.2020

 10.08.20204 13.08.2020 07.08.2020

 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 27.08.2020 entfällt entfällt

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Konjunktur- und Zukunftspaket   
  als Folge der Corona-Krise  

Die Regierungskoalition hat sich auf ein 
umfangreiches Konjunktur- und Zukunfts-
paket mit einem Volumen von 130 Mil-
liarden Euro verständigt. Kernpunkte sind 
laut Bundesregierung die Senkung der 
Mehrwertsteuer sowie Entlastungen für 
Familien, Wirtschaft und Kommunen. Auf 
diese Eckpunkte hat sich die Regierungs-
koalition u. a. verständigt:

■   Absenkung der Mehrwertsteuer: Vom 
1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 
soll der Mehrwertsteuersatz von 19 % 
auf 16 % und der ermäßigte Satz von  
7 % auf 5 % gesenkt werden.

 
■   Kinderbonus für Familien: Einmalig 

sollen Eltern 300 Euro pro Kind erhalten. 
Die Auszahlung erfolgt aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung grundsätzlich 
in zwei gleichen Teilen von jeweils 150 
Euro im September und Oktober 2020. 
Kinder, für die im September 2020 kein 
Anspruch auf Kindergeld besteht, wer- 
den ebenfalls berücksichtigt, wenn für 
sie in einem anderen Monat des Jahres 
2020 ein Kindergeldanspruch besteht. 
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehen-
de wird befristet auf zwei Jahre von der- 
zeit 1.908 Euro auf 4.008 Euro für die 
Jahre 2020 und 2021 angehoben.

 
■   Gezielte Maßnahmen für Unternehmen: 

Einführung einer degressiven Abschrei-
bung in Höhe von 25 %, höchstens das 
2,5-fache der linearen Abschreibung, für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des An- 
lagevermögens, die in den Jahren 2020 
und 2021 angeschafft oder hergestellt 
werden.

■   Bei der Gewerbesteuer wird der Freibe- 
trag für die Hinzurechnungstatbestände 
ab dem Erhebungszeitraum 2020 auf 
200.000 Euro angehoben.

■   Erhöhung der maximalen jährlichen Be- 
messungsgrundlage der steuerlichen 
Forschungszulage von 2 auf 4 Mio. Euro 
im Zeitraum von 2020 bis 2025.

■   Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer 
wird auf den 26. des zweiten auf die 
Einfuhr folgenden Monats verschoben.

■   Die in 2020 endenden Fristen für die 
Verwendung von Investitionsabzugsbe- 
trägen nach § 7g EStG und auch die Re- 
investitionsfristen des § 6b EStG werden 
um ein Jahr verlängert.

■   Der steuerliche Verlustrücktrag wird für 
die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro 
bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranla-
gung) erweitert. Der Verlustrücktrag 
kann unmittelbar finanzwirksam schon 
mit der Steuererklärung 2019 genutzt 
werden. Neben der Möglichkeit eines 
Pauschalansatzes in Höhe von

 
■   30 % kann auch ein höherer rücktrags-

fähiger Verlust anhand detaillierter Un- 
terlagen (z. B. betriebswirtschaftlicher 
Auswertungen) nachgewiesen werden. 
Er kann nicht nur bei der Jahressteuer- 
festsetzung für 2019, sondern auch bei 
der Herabsetzung von Vorauszahlungen 
genutzt werden. Sollte sich im Rahmen 
der Jahressteuerfestsetzung für 2019 
eine Nachzahlung aufgrund der herab- 
gesetzten Vorauszahlungen wegen eines 
voraussichtlich erwarteten rücktrags-
fähigen Verlustes für 2020 ergeben, wird 
diese auf Antrag zinslos gestundet.

 
  Finanzamt darf Corona-Soforthilfe   
  nicht pfänden  

Der Antragsteller in einem Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes betreibt einen 
Reparaturservice und erzielt hieraus Ein- 
künfte aus Gewerbebetrieb. Wegen der 
Corona-Pandemie war es ihm nicht mög- 
lich, Reparaturaufträge zu erhalten. Er 
beantragte deshalb am 27. März 2020 zur 
Aufrechterhaltung seines Gewerbebetriebs 
eine Corona-Soforthilfe i. H. v. 9.000 Euro, 
die mit Bescheid vom selben Tag von der 
Bezirksregierung bewilligt und auf sein 
Girokonto überwiesen wurde. Da dieses 
Konto mit einer im November 2019 vom Fi- 
nanzamt ausgebrachten Pfändungs- und 
Einziehungsverfügung wegen Umsatzsteuer-
schulden aus den Jahren 2017 bis 2019 

belastet war, verweigerte die Bank die Aus- 
zahlung der Corona-Soforthilfe. Der Antrag- 
steller begehrte deshalb die einstweilige 
Einstellung der Pfändung des Girokontos.

Das Finanzgericht Münster gab dem Antrag 
statt. Für den gerichtlichen Antrag bestehe 
ein Rechtsschutzbedürfnis, weil die Coro- 
na-Soforthilfe nicht von den zivilrecht-
rechtlichen Pfändungsschutzregelungen 
erfasst werde. Durch eine Pfändung des 
Girokonto-Guthabens, das durch den Bil- 
ligkeitszuschuss in Form der Corona-So-
forthilfe erhöht worden sei, werde die 
Zweckbindung dieses Billigkeitszu-schus-
ses beeinträchtigt. Die Corona-Soforthilfe 
erfolge ausschließlich zur Milderung der 
finanziellen Notlagen des betroffenen 
Unternehmens im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie. Sie diene nicht der 
Befriedigung von Gläu-bigeransprüchen, 
die vor dem 1. März 2020 entstanden sei- 
en und somit nicht dem Zweck, die vor 
dem 1. März 2020 entstandenen Ansprüche
des Finanzamts zu befriedigen. Da die 
Corona-Soforthilfe für einen Zeitraum von 
drei Monaten bewilligt worden sei, sei die 
Vollstreckung bis zum 27. Juni 2020 einst- 
weilen einzustellen (Finanzgericht Münster,
Pressemitteilung vom 19.05.2020 zum 
Beschluss 1 V 1286/20 vom 13.05.2020,) .

  Verlustrücktrag als   
  Liquiditätshilfe  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) er- 
möglicht Unternehmern, die von der Co- 
rona-Krise betroffen und noch nicht für den 
Veranlagungszeitraum (VZ) 2019 veranlagt 
worden sind, auf Antrag die nachträgliche 
Herabsetzung der Vorauszahlungen zur 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer für 
2019 durch einen sog. pauschalen Ver- 
lustrücktrag in Höhe von 15 % der Ein- 
künfte, die der Festsetzung der Voraus-
zahlungen für 2019 zugrunde gelegt wur- 
den. Voraussetzung ist, dass sich für 2020 
voraussichtlich ein Verlust ergeben wird. 
Normalerweise kann ein im Jahr 2020 ent- 
standener Verlust erst nach Abschluss der 
Veranlagung für 2020 nach 2019 rückge- 
tragen werden.
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Kernaussagen des BMF:
■   Antragsberechtigt sind von der Corona-

Krise betroffene Steuerpflichtige mit 
Gewinneinkünften (Einkünfte aus Ge- 
werbebetrieb, selbständiger Arbeit oder 
Land- und Forstwirtschaft) oder  Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung.

■   Von einer Betroffenheit durch die Co- 
rona-Krise ist auszugehen, wenn die 
Vorauszahlungen zur Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer für 2020 bereits auf 
Null herabgesetzt worden sind.

■   Der pauschale Verlustrücktrag beträgt 
15 % der Einkünfte, die für die Voraus-
zahlungen für 2019 zugrunde gelegt 
worden sind. Maximal darf sich der 
pauschale Verlustrücktrag auf 1 Mio. € 
belaufen, bei Ehegatten auf 2 Mio. €.

■   Infolge des pauschalen Verlustrücktrags 
werden die Vorauszahlungen für 2019 
neu berechnet und anteilig erstattet.

Beispiel: U ist Unternehmer und hat für 
2019 Einkommensteuer-Vorauszahlungen 
in Höhe von 25.000 € auf der Grundlage 
erwarteter Einkünfte in Höhe von 100.000 €
entrichtet. Im März 2020 muss er sein 
Unternehmen wegen der Corona-Krise bis 
auf Weiteres schließen; er erwartet für 
2020 einen hohen Verlust. U kann nun 
zwei Anträge stellen:

■   Zum einen kann er die Herabsetzung 
der Vorauszahlungen für 2020 auf Null 
beantragen. Soweit U bereits die Vor- 
auszahlung für das I. Quartal 2020 
entrichtet hat, wird ihm diese Zahlung 
erstattet.

■   Zum anderen kann er einen pauschalen 
Verlustrücktrag in Höhe von 15.000 € in 
das Jahr 2019 vornehmen, nämlich 15 % 
der für die Vorauszahlungen 2019 zu- 
grunde gelegten Einkünfte von 100.000 €.
Das Finanzamt berechnet nun die Voraus-
zahlungen für 2019 neu, indem es nur 
noch 85.000 € statt der 100.000 € Ein- 
künfte für die Berechnung der Voraus-
zahlungen zugrunde legt. Ergibt sich 
aufgrund dieser Berechnung eine Ge- 
samtvorauszahlung für 2019 in Höhe 
von 21.000 €, werden dem U Voraus-
zahlungen in Höhe von 4.000 € er-

stattet, da er bereits 25.000 € für 2019 
geleistet hat.

Sollte es dem Unternehmen im Verlauf des 
Jahres wieder besser gehen und es doch 
einen Gewinn für 2020 erwirtschaften, muss
der Unternehmer die Erstattung der Voraus-
zahlungen für 2019 wieder zurückzahlen.

  Erleichterungen bei der  
  Gemeinnützigkeit  

Aufgrund der Corona-Krise gewährt das Bun-
desfinanzministerium (BMF) Erleichte-
rungen im Bereich der Gemeinnützigkeit in 
der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.12.2020. 
Die Erleichterungen betreffen u. a. den 
Spendennachweis, die Verwendung ge- 
meinnütziger Mittel für Corona-Betroffene, 
Sponsoringaufwendungen, Arbeitslohn-
spenden und die Mittelverwendung bei 
gemeinnützigen Vereinen.
Hintergrund: Die Gemeinnützigkeit wird 
steuerlich gefördert, indem Spenden an 
gemeinnützige Vereine als Sonderaus-
gaben abgezogen werden können und 
gemeinnützige Körperschaften steuerbe-
freit sind. Der Gesetzgeber stellt allerdings 
im Bereich der Gemeinnützigkeit hohe 
formelle Anforderungen, um die satzungs-
gemäße Verwendung der Spenden sicher- 
zustellen.

Die wesentlichen Aussagen des BMF:

Spenden: Spenden, die auf Corona-
Sonderkonten der Wohlfahrtsverbände 
oder inländischer Körperschaften des 
öffentlichen Rechts geleistet werden, 
können ohne Spendenbescheinigung als 
Sonderausgaben abgesetzt werden; ein 
Kontoauszug/Ausdruck beim Online-
Banking genügen.
Corona-Hilfen durch gemeinnützige 
Vereine: Gemeinnützige Vereine, die nach 
ihrer Satzung nicht im Gesundheitsbereich 
aktiv sind, dürfen zu Spenden für Corona-
Betroffene aufrufen und die Spenden für 
Menschen verwenden, die von der Coro- 
na-Krise betroffen sind. Es ist nicht er-
forderlich, dass die Satzung geändert und 
hier das „Gesundheitswesen“ aufgenom-
men wird. Allerdings muss der Verein die 

Bedürftigkeit der Corona-Betroffenen prü- 
fen und dokumentieren. Für alte und sons- 
tige besonders gefährdete Menschen kann 
die körperliche Hilfsbedürftigkeit unter-
stellt werden.
Hinweis: Nicht begünstigt sind Unterstüt-
zungsleistungen an Unternehmen, die von 
der Corona-Krise betroffen sind, oder Leis- 
tungen an Hilfsfonds der Gemeinden. Ge- 
meinnützige Vereine dürfen außer den 
hierfür geworbenen Spenden auch sons- 
tige, bereits vorhandene Mittel für Corona- 
Betroffene einsetzen, sofern diese Mittel 
keiner Bindungswirkung unterliegen. Un- 
schädlich sind insbesondere Einkaufs-
dienste für Corona-Betroffene oder die Kos-
tenerstattung an Vereinsmitglieder, die 
Einkaufsdienste für Corona-Betroffene 
leisten.
Aufwendungen von Unternehmern: 
Unternehmer können Aufwendungen für 
Corona-Betroffene als Sponsoringkosten 
geltend machen, wenn der Unternehmer 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit an- 
strebt, indem er durch Berichterstattung in 
den Medien auf seine Leistungen hinweist.
Ein Betriebsausgabenabzug besteht auch 
dann, wenn der Unternehmer an seinen 
Geschäftsfreund Zuwendungen leistet, um 
dessen Geschäftsbetrieb aufrecht zu 
erhalten.
Hinweis: Das Abzugsverbot für Geschenke 
an Geschäftsfreunde, das den Betriebsaus-
gabenabzug von Geschenken im Wert von 
mehr als 35 € verhindert, gilt insoweit nicht.
Soweit es sich weder um Sponsoring noch 
um Betriebsausgaben im oben genannten 
Sinne handelt, ist dennoch ein Betriebsaus-
gabenabzug aus allgemeinen Billigkeitser-
wägungen möglich, wenn es sich um Sach- 
leistungen oder Dienstleistungen handelt, 
die einem von der Corona-Krise betroffe-
nen Unternehmen oder einer Einrichtung 
(z. B. Krankenhaus) zur Verfügung gestellt 
werden. Geldzahlungen sind insoweit nicht
als Betriebsausgaben absetzbar.
Hinweis: Der Empfänger muss in den vor- 
stehend genannten Fällen die Zuwen-
dungen als Betriebseinnahme mit dem 
gemeinen Wert (Verkehrswert) ansetzen 
und versteuern.
Arbeitslohnspenden und Verzicht auf 
Aufsichtsratsvergütungen: Wenn ein 
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Arbeitnehmer auf die Auszahlung eines 
Teils seines Arbeitslohns zugunsten einer 
Zahlung des Arbeitgebers auf ein Corona-
Spendenkonto verzichtet, gehört dieser 
Teil des Arbeitslohns nicht zum steuer-
pflichtigen Gehalt und muss nicht ver-
steuert werden. Der Arbeitgeber muss die 
Verwendungsauflage, also die Pflicht zur 
Corona-Spende, erfüllen und auch doku- 
mentieren.
Hinweis: Entsprechendes gilt bei einem 
Verzicht eines Aufsichtsrats auf seine 
Vergütung zugunsten einer Corona-
Spende.
Bereitstellung von Personal und Sach-
mitteln: Gemeinnützige Körperschaften, 
die Einrichtungen wie Krankenhäusern 
oder Altenheimen Sachmittel oder Perso- 
nal zur Verfügung stellen, können diese 
Betätigung dem steuerlich begünstigten 
Zweckbetrieb zuordnen, und zwar sowohl 
einkommen- als auch umsatzsteuerlich.
Aufstockung von Kurzarbeitergeld: Stockt 
ein gemeinnütziger Verein das Kurzarbei-
tergeld seiner Mitarbeiter bis zu 80 % des 
bisherigen Gehalts auf, wird dies unter 
dem Gesichtspunkt der Mittelverwendung 
nicht beanstandet, wenn die Aufstockung 
einheitlich für alle Arbeitnehmer erfolgt.
Hinweis: Die Gemeinnützigkeit bleibt auch 
dann erhalten, wenn Übungsleiterpauscha-
len und Ehrenamtspauschalen weiterhin 
gezahlt werden, obwohl die Tätigkeit als 
Übungsleiter bzw. Ehrenamtler wegen der 
Corona-Krise aktuell nicht erbracht werden 
kann.

  Kürzung des Betriebsausgaben-  
  abzugs für Schuldzinsen auf   
  Überentnahmen  

Nicht alle für betriebliche Verbindlichkei-
ten angefallenen Schuldzinsen können als 
Betriebsausgaben abgezogen werden. 
Fallen die Schuldzinsen jedoch wegen der 
Anschaffung/Herstellung von Anlagevermö-
gensgegenständen an, ist der Abzug im- 
mer zulässig. Für andere Schuldzinsen, z. 
B. für ein betriebliches Girokonto, ist der 
Abzug jedoch begrenzt, wenn die Zinsen 
durch Überentnahmen entstanden sind.
 

Überentnahmen liegen dann vor, wenn im 
Wirtschaftsjahr die Entnahmen für nicht 
betriebliche Zwecke höher sind als der 
steuerliche Gewinn zuzüglich eventueller 
Einlagen. Bestehen also gleichzeitig Über- 
entnahmen und sind Zinsaufwendungen 
angefallen, dann wird dem Gewinn ein 
Betrag von 6 % der Überentnahmen hin- 
zugerechnet. Hat der Betrieb einen Verlust 
erwirtschaftet und sind gleichzeitig Ent- 
nahmen getätigt worden, bilden diese 
Entnahmen die Bemessungsgrundlage für 
die Hinzurechnung.

Die Überentnahmen werden für jedes Jahr 
ermittelt, ebenso auch die Unterentnah-
men. Überentnahmen aus den Vorjahren 
werden den Beträgen des laufenden Jahres 
hinzugerechnet, Unterentnahmen werden 
mit Überentnahmen saldiert. Nur auf den 
jeweiligen Saldo am Ende des Wirtschafts-
jahres wird der fiktive Zinssatz von 6 % 
berechnet. Die tatsächlich gezahlten Zin- 
sen sind um einen Festbetrag von 2.050 
Euro zu kürzen. Der danach verbleibende 
Betrag wird mit dem rechnerischen Hinzu- 
rechnungsbetrag verglichen und der nie- 
drigere der beiden Beträge wird dann zum 
Gewinn hinzugerechnet. Diese Berechnung 
muss auch vorgenommen werden, wenn 
der Gewinn des Betriebs durch Einnah-
men-Überschuss-Rechnung ermittelt wird. 
Dann müssen die Entnahmen/Einlagen be- 
sonders aufgezeichnet werden. Ein extra 
Feststellungsverfahren für die Fortführung 
der Überentnahmen über mehrere Jahre ist 
nicht vorgesehen.

  Keine Berichtigung des  
  Einkommensteuerbescheids  
  bei fehlender Erfassung der  
  ordnungsgemäß erklärten  
  Einkünfte  

Ein Steuerpflichtiger erklärte seinem Finanz-
amt ordnungsgemäß u. a. Einkünfte in Hö- 
he von 128.641 Euro aus selbständiger Ar- 
beit. Beim Einscannen der Unterlagen im 
Veranlagungsbezirk des Finanzamts wurde 
die Anlage S zur Einkommensteuererklä-
rung versehentlich übersehen, sodass eine 
Erfassung der Einkünfte aus selbständiger 

Arbeit des Klägers unterblieb. Nach ma- 
schineller Überprüfung der eingescannten 
Daten durch ein Risikomanagementsystem 
gingen im Veranlagungsbezirk mehrere Prüf-
und Risikohinweise ein, die u. a. auf Ein- 
künfte „des Ehemanns/der Ehefrau von 
weniger als 4.200 Euro“ hinwiesen und 
eine „personelle Prüfung“ des als „risiko- 
behaftet“ eingestuften Falls vorsahen. Die 
Prüf- und Risikohinweise wurden von der 
zuständigen Sachbearbeiterin bearbeitet. 
Sie überprüfte aber nicht, ob die Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit zutreffend im Ein- 
kommensteuerbescheid übernommen wor- 
den waren. Im Folgejahr wurde der Fehler 
erkannt und der Einkommensteuerbe-
scheid berichtigt. Das Finanzgericht vertrat 
die Auffassung, dass das Finanzamt zur 
Berichtigung des Einkommensteuerbe-
scheids berechtigt gewesen sei.
 
Der Bundesfinanzhof gab dem Steuer-
pflichtigen Recht. Laut der Abgaben-
ordnung sei nur die Berichtigung von 
Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähn- 
lichen offenbaren Unrichtigkeiten (sog. 
mechanische Versehen) erlaubt, die beim 
Erlass des Einkommensteuerbescheids 
unterlaufen sind. Im vorliegenden Fall 
beruhe der fehlerhafte Einkommensteuer-
bescheid aber darauf, dass die zutreffende 
Höhe der im Bescheid angesetzten Ein-
künfte nicht aufgeklärt wurde, obwohl auf- 
grund der Risiko- und Prüfhinweise Zweifel 
an der Richtigkeit dieser Einkünfte bestan- 
den hätten und deshalb eine weitere Sach- 
aufklärung geboten gewesen wäre. Das 
schließe das Vorliegen eines bloß mech- 
anischen Versehens und damit die An-
wendung der Berichtigungsnorm aus (Bun- 
desfinanzhof, Urteil VIII R 4/17 vom 
14.01.2020).

  Werbungskosten bei  
  berufsbedingtem Umzug   
  geltend machen  

Wenn ein Wohnortwechsel beruflich 
veranlasst ist, können Umzugskosten als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. 
Hierbei ist zwischen allgemeinen und 
sonstigen Kosten zu unterscheiden.
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Allgemeine Kosten sind z. B. notwendige 
Reisekosten zur Umzugsvorbereitung, 
Kosten für den Umzug (Packen und Trans- 
port), doppelte Mietzahlungen für bis zu 
sechs Monate, ggf. Makler- und Besichti-
gungskosten. Die allgemeinen Kosten sind 
bei Vorlage von Quittungen und Belegen in 
voller Höhe abzugsfähig.

Für sonstige Kosten kann eine Pauschale 
genutzt werden, so bleiben die Einzel-
auflistung und Nachweise erspart. Die 
Umzugskostenpauschale umfasst Posten, 
wie Annoncen zur Wohnungssuche, Um- 
meldegebühren, Verpflegung für Umzugs-
helfer, anfallende Schönheitsreparaturen 
in der alten Wohnung etc. Seit dem 1. März 
2020 gelten folgende Beträge: Singles: 
820 Euro, Verheiratete/Lebenspartner/
Alleinerziehende: 1.639 Euro, jede weitere, 
zum Haushalt gehörende Person: 361 Euro.

  Neue Aktien aufgrund  
  Unternehmensspaltung – keine  
  Abgeltungsteuer  

Ein Ehepaar, das Anteile an einem US- 
amerikanischen Unternehmen hielt, hatte 
geklagt. Das Unternehmen wurde im Jahr 
2015 umbenannt und übertrug das Unter- 
nehmenskundengeschäft anschließend im 
Wege eines sog. Spin-Offs auf eine Tochter-
gesellschaft. Die Aktien wurden 1:1 ge- 
tauscht. Zusätzlich erhielten die Anleger 
jeweils eine Aktie der Tochtergesellschaft, 
wofür die Bank des Klägers Abgeltung-
steuer einbehielt. Das Finanzamt wollte 
die abgezogene Steuer bei der Einkom-
mensteuererklärung nicht erstatten. Das 
Finanzgericht München gab hingegen den 
Klägern Recht, denn die übernommenen 
Anteile seien steuerlich gesehen lediglich 
an die Stelle der bisherigen Anteile ge-
treten. Es handle sich nicht um eine steuer-
pflichtige Sachausschüttung. Gegen das 
Urteil wurde Revision beim Bundesfinanz-
hof eingelegt (Finanzgericht München, 
Urteil 8 K 981/17 vom 19.12.2019, Revision 
eingelegt (BFH VIII R 6/20)).

  Geldwerter Vorteil scheidet aus,  
  wenn keine tatsächliche Pkw-  
  Überführungsleistung erfolgt  

Ein Automobilkonzern ermöglicht seinen 
Arbeitnehmern den Erwerb von selbst pro- 
duzierten Fahrzeugen zu vergünstigten 
Konditionen. Fremden Endkunden werden 
vom Fahrzeugtyp abhängige Überführungs-
kosten berechnet. Den Mitarbeitern be- 
rechnete der Arbeitgeber keine Überfüh-
rungskosten. Das Finanzamt sah darin 
geldwerte Vorteile, die zu versteuern sei- 
en. Genauso sah es auch das Finanz-
gericht.

Der Bundesfinanzhof war anderer Mei- 
nung. Die Mitarbeiter hätten durch die 
Auslieferung der von ihnen verbilligt er- 
worbenen Kfz keinen zusätzlichen geld- 
werten Vorteil im Sinne einer Überführung 
erlangt. Denn wenn eine Überführung 
tatsächlich nicht stattgefunden hat, sei 
den Mitarbeitern auch kein Vorteil zu- 
geflossen. Überführungskosten würden 
erst für die Lieferung eines Fahrzeugs von 
einem Versandzentrum zu einer Nieder-
lassung oder einem Händler anfallen und 
seien somit nicht Teil des Listenpreises für 
das Fahrzeug, sondern würden dem End- 
kunden separat in Rechnung gestellt 
(Bundesfinanzhof, Urteil VI R 31/17 vom 
16.01.2020). 

  Was durch die Änderung des  
  Umsatzsteuersatzes beim  
  Ausstellen von Gutscheinen zu  
  beachten ist  

Bei der Erstellung von Gutscheinen ist seit 
dem 1. Januar 2019 zwischen Einzweck- 
und Mehrzweckgutscheinen zu unter-
scheiden. Ein Einzweckgutschein liegt vor, 
wenn die Verpflichtung besteht, den Gut- 
schein als vollständige oder teilweise 
Gegenleistung für eine Lieferung oder 
sonstige Leistung anzunehmen und der 
Liefergegenstand bzw. die sonstige Leis- 
tung, die Identität des leistenden Unter-
nehmers und der Ort der Lieferung oder 
sonstigen Leistung bereits bei Ausgabe 
des Gutscheins feststehen. In diesem Fall 
hat die Besteuerung der aufgrund des 

Gutscheins (später) zu erbringenden Leis- 
tung bereits bei Ausgabe des Gutscheins 
zu dem in diesem Zeitpunkt gültigen 
Steuersatz zu erfolgen. Die spätere Leis- 
tungserbringung ist aus umsatzsteuer-
rechtlicher Sicht irrelevant, es ergeben 
sich insofern keine Änderungen. Fehlt eine 
der genannten Angaben bzw. ist diese noch
unbestimmt, liegt ein Mehrzweckgutschein 
vor und die zu erbringende Leistung ist 
erst in dem Zeitpunkt zu besteuern, in dem 
die Einlösung des Gutscheins erfolgt.
Nicht nur aus Gründen der Änderung des 
Steuersatzes empfiehlt es sich bei Aus- 
stellung eines Gutscheins darauf zu 
achten, dass ein Mehrzweckgutschein 
vorliegt, sodass erst bei tatsächlicher 
Leistungserbringung im Einlösungszeit-
punkt die Umsatzsteuer entsteht. Im 
Einzelfall kann es allerdings empfehlens-
wert sein, Einzweckgutscheine noch zum 
16 %-igen bzw. 5 %-igen Steuersatz ab 
1. Juli 2020 auszustellen, bevor ab 1. Janu-
ar 2021 der Steuersatz wieder angehoben 
wird.

  Haftung einer Bank bei  
  Zahlungseingängen auf  
  überzogenem Konto für die  
  im Zahlungsbetrag enthaltene  
  Umsatzsteuer  

Das Finanzgericht Münster entschied, dass 
die Bank für die im Zahlungsbetrag ent-
haltene Umsatzsteuer haftet, wenn auf 
einem Kontokorrentkonto des Steuer-
schuldners nach Überschreitung des ver- 
einbarten Kreditrahmens Gutschriften aus 
zuvor an die Bank abgetretenen Forde-
rungen eingehen.

Die Klägerin war eine Bank, bei der eine 
GmbH mehrere Kontokorrentkonten un- 
terhielt. Auf diesen Konten gingen Zah- 
lungen aus diversen Ausgangsrechnungen 
aus den Voranmeldungszeiträumen Juli 
und August 2007 ein, die die GmbH zuvor 
an die Klägerin abgetreten hatte. Die Kon- 
ten waren über die vereinbarte Kreditlinie 
hinaus belastet. Die Umsatzsteuer für Juli 
und August 2007 zahlte die GmbH auf- 
grund zwischenzeitlich eingetretener In- 
solvenz nicht. Das Finanzamt nahm die 
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Die in dieser Mandantenzeitung 
gegebenen Informationen können 
die zugrunde liegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor 
Entscheidungen auf der Grund lage 
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

Klägerin für die in den auf den Konten der 
GmbH eingegangenen Forderungen ent- 
haltenen Umsatzsteuerbeträge in Haftung. 
Die Beträge seien aufgrund der Konto-
überziehungen als von der Klägerin ver- 
einnahmt anzusehen. Das Finanzgericht 
Münster wies die Klage ab, denn die Klä- 
gerin habe schließlich Zahlungen aus den 
abgetretenen Forderungen vereinnahmt 
(Finanzgericht Münster, Urteil 5 K 2400/17 
vom 23.04.2020).

  Werbende Angaben im Exposé  
  einer Immobilie stellen keine  
  Beschaffenheitsgarantie dar  

Ein Immobilien-Verkäufer hatte sein Haus- 
grundstück verkauft und dabei Sachmän- 
gelansprüche ausgeschlossen. Das Ge- 
bäude wurde 1920 gebaut und war im 
Kaufvertrag als sanierungsbedürftig be- 
schrieben. Im Exposé hieß es allerdings, 
das Haus sei „mit wenigen Handgriffen 
bereit, neue Besitzer zu beherbergen“. 
Nach dem Verkauf stellte sich allerdings 
heraus, dass es nicht nur weniger Hand- 
griffe, sondern einer grundlegenden Sa- 
nierung bedurfte.
 
Das Oberlandesgericht Dresden entschied, 
dass der Käufer hier keine Ansprüche aus 
Gewährleistungsrechten hat. Die Angaben 
im Exposé würden keine Beschaffenheits-
garantie bezüglich des Wohn- und Sanie- 
rungszustandes des Hauses darstellen. 
Die Aussagen hätten nicht als konkrete 
Zustandsbeschreibung, sondern als in- 
haltsleere Floskel verstanden werden 
können, da sie rein werblicher Natur 
waren. Es liege auch keine Arglist des 
Verkäufers vor. Dass das Gebäude mit 
wenigen Handgriffen bereit sei, neue Be- 
sitzer zu beherbergen, sei grundsätzlich 
nicht falsch, denn der Verkäufer habe das 
Objekt bis zur Übergabe bewohnt (Ober- 
landesgericht Dresden, Beschluss 4 U 
2183/19 vom 16.01.2020, Folgeent-
scheidung vom 17.03.2020). 

  Weiterer KfW-Kredit aufgelegt  

Am 15.4.2020 ist der sog. KfW-Schnell-
kredit 2020 gestartet. Er richtet sich an 
Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbei-
tern und tritt neben die bisherigen KfW- 
Programme.

Der KfW-Schnellkredit 2020 umfasst im 
Kern folgende Maßnahmen:
Unter der Voraussetzung, dass das Unter- 
nehmen in der Summe der Jahre 2017-2019 
oder im Jahr 2019 einen Gewinn erzielt hat,
soll ein Schnellkredit für Anschaffungen 
(u. a. Maschinen und Ausstattung) und 
laufende unternehmerische Kosten, z. B. 
für Miete, Gehälter oder Warenlager, mit 
folgenden Eckpunkten gewährt werden:

■   Der Kredit steht mittelständischen Un- 
ternehmen mit mehr als zehn Beschäf-
tigten zur Verfügung, die mindestens 
seit 1.1.2019 am Markt aktiv sind.

■   Das Kreditvolumen pro Unternehmen 
beträgt bis zu 25 % des Gesamtum-
satzes im Jahr 2019, maximal 800.000 € 
für Unternehmen mit einer Beschäftig-
tenzahl über 50 Mitarbeitern, maximal 
500.000 € für Unternehmen mit einer 
Beschäftigtenzahl bis einschließlich 50 
Mitarbeitern.

■   Der Sollzins beträgt 3,00 % p. a. (Stand: 
28.5.2020).

■   Das Unternehmen darf zum 31.12.2019 
nicht in Schwierigkeiten gewesen sein 
und muss zu diesem Zeitpunkt geord-
nete wirtschaftliche Verhältnisse auf- 
weisen.

■   Die Laufzeit beträgt bis zu zehn Jahre. 
Auf Wunsch werden zu Beginn bis zu 
zwei tilgungsfreie Jahre gewährt.

■   Die Bank erhält eine Haftungsfreistel-
lung in Höhe von 100 % durch die KfW, 
abgesichert durch eine Garantie des 
Bundes. 

■   Die Kreditbewilligung erfolgt ohne 
weitere Kreditrisikoprüfung durch die 
Bank oder die KfW. Der Kreditnehmer 
haftet zu 100 % für die Rückzahlung.

Hinweise: Zusätzlich zum KfW-Schnell-
kredit 2020 können Sie auch Zuschüsse 
der Soforthilfeprogramme des Bundes und 

der Länder nutzen (s. hierzu die letzte Aus- 
gabe unserer Mandanten-Information), 
soweit die Förderung insgesamt unter 
800.000 € (Gesamtnennbetrag) pro 
Unternehmen bleibt.

Den KfW-Schnellkredit können Sie spätes-
tens am 31.12.2020 abschließen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt können Sie keinen wei- 
teren KfW-Kredit beantragen.

Ein Wechsel vom KfW-Sonderprogramm 
2020 (siehe hierzu die Ausführungen un- 
serer letzten Mandanten-Information) zum 
KfW-Schnellkredit ist ausgeschlossen. Aus- 
geschlossen ist auch eine Kumulierung mit 
Instrumenten des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds oder mit den Programmen der 
Bürgschaftsbanken, die wegen der Corona- 
krise erweitert wurden.
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WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Referentenentwurf für ein  
  Behinderten-Pauschbetragsgesetz   
  (BMF)  

Das BMF hat den Referentenentwurf für ein 
„Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-
Pauschbeträge und Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen (Behinderten-
Pauschbetragsgesetz)“ veröffentlicht.

Hintergrund: Für Steuerpflichtige mit einer 
Behinderung besteht die Möglichkeit, an- 
stelle eines Einzelnachweises für ihre Auf- 
wendungen für den täglichen behinde-
rungsbedingten Lebensbedarf einen Be- 

hinderten-Pauschbetrag zu beantragen. 
Damit der Pauschbetrag seine Verein-
fachungsfunktion auch zukünftig erfüllen 
kann, sollen die Behinderten-Pausch-
beträge angepasst werden. Darüber hin- 
aus sollen verschiedene Steuerverein-
fachungen die Steuerpflichtigen mit  
einer Behinderung von Nachweispflich- 
ten und die Verwaltung von Prüfungs-
tätigkeiten entlasten.

Zur Anpassung der Behinderten-Pausch- 
beträge und Steuervereinfachung sind 
folgende Maßnahmen vorgesehen:

Verdopplung der Behinderten-Pausch-
beträge inkl. Aktualisierung der Syste-
matik, § 33b Absatz 3 EStG-E,

Einführung eines behinderungsbedingten 
Fahrtkosten-Pauschbetrags, § 33 Absatz 
2a (neu) EStG-E und

Verzicht auf die zusätzlichen Anspruchs-
voraussetzungen zur Gewährung eines 
Behinderten-Pauschbetrags bei einem 
Grad der Behinderung kleiner 50, § 33b 
Absatz 2 EStG-E.


